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der Gemeinde Dorfhainder Gemeinde Dorfhain

BEKANNTMACHUNGEN DER GEMEINDEVERWALTUNG DORFHAIN

§ 1       Erhebungsgrundsatz
Die Gemeinde Dorfhain erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden
Grundbesitz eine Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuer -
gesetzes und eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbe-
steuergesetzes.

§ 2       Hebesätze
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
1.   Für die Grundsteuer
     a)   für die land- und forstwirtschaftlichen 
           Betriebe (Grundsteuer A) auf 385 v. H
           der Steuermessbeträge
     b)   für bebaute und unbebaute Grundstücke 
           (Grundsteuer B) auf 490 v. H
           der Steuermessbeträge
2.   Für die Gewerbesteuer auf 440 v. H
     der Steuermessbeträge

§ 3       Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hebesatz-
satzung vom 14.12.2010 außer Kraft.

Gemeinde Dorfhain, den 10. Dezember 2024

gez. Olaf Schwalbe (Siegel)
Bürgermeister  

Hinweis nach § 4 Absatz 4 SächsGemO: Satzungen, die unter Verlet-
zungen von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind,
gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu-
stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1.   die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2.   Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung

oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
3.   der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwid-

rigkeit widersprochen hat, 
4.   vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 

a)   die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b)   die Verletzungen der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 4 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Ver-
letzung geltend machen.

Gemeinde Dorfhain, den 10. Dezember 2024

gez. Olaf Schwalbe (Siegel)
Bürgermeister  

Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung)

Aufgrund des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG), des § 16 Gewerbesteuergesetz (GewStG) und des § 7 Absatz 4 Sächsisches Kommunalabgabengesetz
(SächsKAG) i. V. m. § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) hat der Gemeinderat der Gemeinde Dorfhain in seiner Sitzung
am 9. Dezember 2024 folgende Satzung beschlossen: 

5. Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
der Gemeinde Dorfhain (5. Änderungssatzung - 5. ÄndS-AbwS)

Aufgrund des § 56 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) in der Neufassung des Art. 1 Gesetz zur Neuregelung des Wasserrechts vom
31.07.2009 (BGBl. I Seite 2585 ff.), zuletzt geändert durch Art. 5 Gesetz vom 03.07.2023 (BGBl. I Nr. 176) i. V. m. § 50 Abs. 1 des Sächsischen Wasser-
gesetzes (SächsWG) in der Neufassung vom 12.07.2013 (SächsGVBl. Seite 503), zuletzt geändert durch Art. 12 Gesetz vom 20.12.2022 (SächsGVBl.
Seite 705 [733]) und der §§ 4, 14, 124 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
09.03.2018 (SächsGVBl. Seite 63 ff.), zuletzt geändert durch Art. 17 Gesetz vom 20.12.2022 (SächsGVBl. Seite 705 [737]) und der §§ 2, 9, 17 und 33
des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.03.2018 (SächsGVBl. Seite 117 ff.), zuletzt 
geändert durch Art. 2 Abs. 17 Sächsisches Verwaltungskostenrechtsneuordnungsgesetz vom 05.04.2019 (SächsGVBl. Seite 245 [254]) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Dorfhain am 09.12.2024 folgende 5.Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der 
Gemeinde Dorfhain in der Fassung der 1. bis 4. Änderungssatzung beschlossen: 
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Artikel 1 (Änderungen)

§ 47    Abs. 1, 2 erhält folgende Neufassung:

Höhe der Abwassergebühren

(1)  Für die Teilleistung Schmutzwasserentsorgung gemäß § 41 beträgt

die Einleitgebühr (Verbrauchsgebühr) für Abwasser, das in öffentliche

Kanäle eingeleitet und durch ein Klärwerk gereinigt wird 5,30 EUR je

Kubikmeter Abwasser.

(2)  Für die Teilleistung Niederschlagswasserentsorgung gemäß § 44 be-

trägt die Gebühr für Abwasser, das in öffentliche Kanäle eingeleitet

wird, 0,52 EUR je Quadratmeter modifizierter versiegelter Grund-

stücksfläche.

Artikel 2 (Änderungen)

§ 49    Abs. 1 erhält folgende Neufassung:

Grundgebühren

(1)  Neben der Einleitgebühr nach § 41 Abs. 1 wird für die Teilleistung

Schmutzwasserentsorgung eine Grundgebühr erhoben.

     Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Anzahl der auf einem

Grundstück befindlichen Wohnungseinheiten (WE) erhoben. Die

Grundgebühr beträgt

     -    je 1. WE                                                          26,50 Euro/Monat

     -    je jeder weitere WE                                     26,50 Euro/Monat

           …  

     Als Wohnungseinheit (WE) gelten zum dauerhaften Aufenthalt von

Menschen bestimmte oder genutzte Räume, die entweder nach ihrer

Anordnung (mit Wohnungsabschlusstür) oder falls eine Wohnungs-

abschlusstür fehlt, nach ihrem tatsächlichen Gebrauch zusammen ge-

nutzt werden können. Zur Mindestausstattung gehören Koch- und

Waschgelegenheiten sowie wenigstens die Mitbenutzungsmöglich-

keit einer Etagen- oder Außentoilette bzw. von sanitären Anlagen. Die

Größe der Räume ist im Übrigen nicht von Bedeutung.

     Wird auf einem Grundstück eine abgeschlossene Einheit von Räumen

untergeordnet, aber eigenständig zu anderen als zu Wohnzwecken

(z. B. Büro, Ausstellung, Gewerbe usw.) genutzt, gilt diese als weitere

Wohnungseinheit (weitere WE). Zur Mindestausstattung gehören we-

nigstens die Mitbenutzungsmöglichkeit einer Etagen- oder Außentoi-

lette bzw. von sanitären Anlagen. Die Größe der Räume ist im Übrigen

nicht von Bedeutung. 

     Auf einem Grundstück, auf welchem das Abwasser überwiegend

durch Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, öffentliche Einrichtungen

oder vergleichbare Nutzungen anfällt oder bei sonstigen Fällen, denen

keine Wohnungseinheiten zuordbar sind, wird die Grundgebühr nach

der Jahresmenge des Abwassers in m³ je Jahr wie folgt gestaffelt:

     0 bis 30 m³/Jahr           26,50 EUR/Monat       entspricht eine WE

     31 bis 60 m³/Jahr         53,00 EUR/Monat       entspricht zwei WE

     61 bis 90 m³/Jahr         79,50 EUR/Monat       entspricht drei WE

     für jede weitere 

     30 m³/Jahr weitere      26,50 EUR/Monat       entspricht eine weitere 

                                                                     WE

     Maßgeblich ist die Gesamtabwassermenge des Vorjahres. Fehlt eine
Vorjahresabrechnung oder bezieht sich diese nicht auf ein volles 
Kalenderjahr, wird die Abwassermenge geschätzt.

Artikel 3 (Inkrafttreten)

Die 5. Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Dorfhain tritt am 01.01.2025 in Kraft. Gleich-
zeitig treten §§ 47 Abs. 1 und 49 Abs. 1 der Satzung über die öffentliche
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Dorfhain in der bisherigen Fassung
außer Kraft.

Dorfhain, den 10. Dezember 2024

gez. O. Schwalbe                             (Siegel)                                           
Bürgermeister                                                                                     
                 
                 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO
Gemäß § 4 Abs. 4 SächsGemO gilt die vorstehende Satzung, sofern sie
unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zustande gekom-
men ist, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig
zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1.   die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.   Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.   der Bürgermeister dem Beschluss gemäß § 52 Abs. 2 SächsGemO 

wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4.   vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist

a)   die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b)   die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der

Stadt unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Ver-
letzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei
der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen für die Gel-
tendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und
die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

Dorfhain, den 10. Dezember 2024

gez. O. Schwalbe                             (Siegel)                                           
Bürgermeister                                                                                    

Die öffentliche Bekanntmachung der 5. Satzung zur Änderung der
Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Gemeinde
Dorfhain erfolgt im SONDER-Amtsblatt 04/2024 vom 13.12.2024
der Gemeinde Dorfhain. Darüber hinaus werden ein Auszug aus dem
SONDER-Amtsblatt auf der Internetseite der Gemeinde eingestellt
sowie der Satzungstext an den Verkündungstafeln gemäß § 4 der Be-
kanntmachungssatzung der Gemeinde Dorfhain ausgehangen.
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Wahlbekanntmachung

1.  Am 23. Februar 2025 findet in der Gemeinde Dorfhain die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt.
     Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2.   Die Gemeinde Dorfhain ist in einen Wahlbezirk eingeteilt. 

Wahlbezirk                     Abgrenzung des Wahlbezirks                                                 Bezeichnung
Nr.                                   Ortsteil                                                                                   des Wahlraums
                                      
001                                 Dorfhain                Gesamte Ortslage                                     GEORADO

                                                                                                                                      Talstraße 7
                                                                                                                                      01738 Dorfhain
                                                                                                                                      -barrierefrei-

     In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis spätestens 1. Februar 2025 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der
Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

     Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung der Briefwahlergebnisse für die Stadt Tharandt sowie der Gemeinde Dorfhain um 14:00 Uhr im Speise-
raum der Grundschule Tharandt, Wilsdruffer Straße 1, 01737 Tharandt zusammen.

3.   Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler haben die
Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

     Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.

     Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.

     Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.

     Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a)   für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, 

sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem 
Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,

b)   für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und
jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeich-
nung.

     
     Der Wähler gibt
     seine Erststimme in der Weise ab,

     dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich
macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

     und seine Zweitstimme in der Weise,
     dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich

macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

     Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise
gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4.   Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 
öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5.   Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a)   durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder
b)   durch Briefwahl
teilnehmen.
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Abonnement: Bei Zustellung des Amtsblattes wird eine Jahresgebühr von 3,00 EUR im Voraus fällig.

     Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie
einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem un-
terschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltage bis
18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6.   Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle
des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Absatz 4 des Bundeswahlgesetzes).

     Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe
einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und ge-
äußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte
Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Ab-
satz 5 des Bundeswahlgesetzes).

     Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten
oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Straf-
gesetzbuches).

Tharandt, den 10.12.2024

gez. Silvio Ziesemer
Bürgermeister der Stadt Tharandt als erfüllende 
Gemeinde für die Mitgliedsgemeinde Dorfhain

BEKANNTMACHUNGEN DER GEMEINDEVERWALTUNG DORFHAIN
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